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fcßöne grüßte ernten. Ungangbar ftnb bte etngufdjlagen»
ben SEßege jum ©rfolge ntdfjt, anbete Qnbuftrten ftnb
auf bem SEßege bei Selbßfchußel fdßon ooraulgegangen,
unb bal ift etn ©lüdE für unfere fcßroeizertfche 93olfl=
roirfcßaft in ben heutigen Hrteglzetten. SEBenn überall
nach ben im 93außanbroerle geltenben fPrtnjipten gear--
beitet roorben märe, fo mürbe el ^eute fcßlccht um uni
fielen.

9ie®eiieiitutigiion: „imfortiert"; „iiitjortiert
B=frei (ober x=frci)"; „anfortiert föaefollenii"

im $olîb«nbel.
gür £olzgroßßanblungen oereinfacßt ßcß bal ©eidßäß

bel ©tnfaufl non Brettern burd) Slbfcßlüffe jur Stefe=

rung ber ganzen ißrobultion bel ©ägeroerfl unternehmet!
für längere Bett, bie geroöhnltch auf ein halbe! ober

ganze! Qabr bemeffen ift. entftebcn baburcß meniger
Spefen. ©a! Quantum mirb auf ein „Ungefähr" einer

ïïnjabi SGBagenlabungen abgegrenzt. 3n ber Siegel hanbelt
el ftdj bei neuen ülbfcßlüffen um bie gortfeßung ber
bisherigen ©efdhäftloerbinbung ju bilberigen ober neu

geregelten greifen, ober aud) um SEßiebetgnlnüpfung
früherer gefchäftltcßer 53ejtehangen, bie unterbrochen roorben

maren, roeil man ftcß bamall über bie greife nidl)t einigen
tonnte. 93eibe Parteien ftnb gewöhnlich fdhon oiele Qahre
miteinanber betannt unb haben etn ^ntereffe baran, ftd)
gegenfettig bei ber Stbroicllung ber ©efd^äfte zufrleben

ju fteüen, fomeit btel eben im Çolzgefdhâft mögltch ift.
Ußa! nun ben 2IulfaK ber ©dhnittroare nach Qualität
betrifft, fo hängt betfelbe otel oon ber 33efcßOffenheit bei
bazu oerroenbeten Kunbholzel ab. ©er Sägetoetllbeßher
!ann bei ben öffenlttd^en, namentlich bei ben fdhriftlidhen
Zerraufen, nicht bal taufen, mal er möchte,_ er muß
oielmehr bal tn Kauf nehmen, mal ihm ber 3ufaQ über*

läßt. Unoetmeiblicß ift, baß bie oerfdhtebenen ©dhläge

(Sole) tn ber Qualität ganz oetfdt)ieben fein fönnen. ©I
ift belhalb aud) ganz etflärlidh, baß bie 33retter tn ihrer
iBefchaffenheit manchmal erheblich ooneinanber abweichen.

®ie Slbfcßlüffe auf Steuerung haben belhalb für ben

Häufer ben roeiteren 93orzug, bafj er bie Qualität nach

bem großen ©urcßfchnitt erhält. fÇuc ben SSerläufer be=

fteht ber SSorteil bartn, bafj 33eanftanbungen feiner Stefc»

rungen nur feltener erfolgen, .roetl fetn Abnehmer butdh

langjährige Sluftäufe tn ber ©egenb mit ben 93erhält»

niffen oertraut geroorben ift, unb aul ©rfaßrung roeiß,

baß geringere Qualitäten, b. h- folcße, bie nur einen

fletnen «ßrozentfaß befferer Sortimente aufmeifen, im
Saufe ber 3«it mteber burch befferen 3Iulfatl bie Siefe»

rungen mteber aulgegltchen merben. 33ei foldhen 21b

fdßlfiffen mirb tn bet Kegel „unforttert" bebungen, ober

roenn nid^të befonberl oeteinbart ift, mal bei 3Gßteber»

holung berartiger ©efcßäfte häufig oorfommt, mirb nadh

fmnbellbraudh unb ©eroobnhelt bie Steferung tn unjor»

tterter SEBate, franto 33erlabeftation bei 93ertäuferl oer»

ftanfcen. Scßöne ©rbblödte zu ©chteinetroaren aufju»

fchneiben, ober beffere ©ortimente aulzufdheiben, um fte

nach anbetet ©eite zu oertaufen, ift felbßoerßänbltth
roährenb ber 23ertraglbauer nicht geftattet. Unter „uro
fordert" ift bemnach zn oerftehen, baß ber ©efamtaro
faß tn „rein unb halbtein", „gute" unb „Slulfcßuß" zur
3lbliefetuna îonimen müffe, rote ßdj etn foldjel aul ben

Kunbholzooxräten ergibt. Streng genommen müßte ber

Sleferant bte oorlommenben X-33retter (33rennborbe) z«=

rüdtbehalten, beffere X 93retter merben aber gewöhnlich

unbeanfianbet mitgenommen, ©erartige Slbjcßlüffe merben

in ber Kegel oon ben ©ammeüagern, ober oon foldjen
aulroärtigen girmen gemalt, bie tn regelmäßigem 93er»

lehr mit ihren 33etläufern bleiben roollen. ©ifferenzen
oon 93ebeutung, bte eine fpätere ©efdhäftloerbinbung tn
grage fteOen, gibt el bei reeller Sieferunglmetfe ber
i)3robuzenten feiten. ®ie SSermetbung foldher liegt im
Qntereffe beiber ©eile.

Schmieriger geftattet ftcf) bte SbroicElung ber lau»
fenben ©efdhäfte, roenn ber aulmärtige Häufer nur oor»
übergehenb tn ©efdhäftloerbinbung mit bem «ßrobuzenten
tritt, ©er SBrud^teil ber «ßrobultion entfpridht bann
feiten bem großen ©urdhfdhnttt hinftdhtltdh ber Qualttät.
3e nadhbem bte 9Qßare aul einem £>oIzfdjlage ftammt, mirb
fie beffer ober geringer aulfaKen. ©en befferen 3lulfaß
mirb ftdh ber Häufer gerne gefallen laffen, roährenb etn
geringerer SlulfaK zu 33eanftanbungen führt, ©er Häufet
ift leicht geneigt, höhere 3lnforberungen an bie Qualität
ZU fteüen, all fie ber 93etfäufer bieten fann, ohne ftdfj
Zu fchäoigen. @c ift, ähnlich rote bte £>aulfrau, feiten
mit bem «Meßger zufrieben, ber fetnerfeitl oergeblid) zur
©eltung zu bringen fud^t, baß er bal ScßIacf|tDleh famt
Hnodhen laufen unb bezahlen mußte. Qm fpolzhanbel
haben bte Fretter im ©urchfehnttt immer zu otel Sïfie,
meil el eben leine Stämme ohne Stfte gibt, ©aburd),
baß aber bie 2ifie an ben Stämmen ungletdh oerteilt
ftnb, gibt el, roenn auch etne Heinere Anzahl Sretter,
bie roenig Sße ober au^ gar leine Stfte haben. SEBfirbe
man el, roie z- 33. bei Hohlen, ©rzen unb anbeten ahn»
ließen KaturprobuEten, mit einer ziemlich gleichartigen
Sefdhaffenhett ju tun haben, roürbe el leinem 3lrd)itelten
einfallen, fchroer erfüllbare ©ebtngungen, roie z> S. „mög»
ltdhft aftfrei" oorzufchretben. ©er 33erlehr im §olzhanbel
roürbe fidj otel leichter abroideln unb ©ifferenzen unb
©treiligleiten roären feltener. ©o laffen fidj aber genaue
©renzein für bie oertraglmäßtge Sefchaffenhett gar nicht
Ziehen. @1 roitb feiten eine ©enbung 33retter geben,
roobei nicht roenigftenl ein fletnerer jetl oom Häufer
beanftanbet merben fann. ©er Raubet mit 93cettern ift
unb bleibt eine reine 93erlrauenl|a<he, roobei namentlich
ber Steferant immer auf einige Kadhß^t com ©mpfänger
angeroiefen ift. Stehen ftdh öie beiben Parteien noch
fremb qegenüber, roirb oom ©ägeroeusbefitjer nicht feiten
„fägefaKenb" ober „iBcetter rote fte in ber Säge fallen"
ober „unforttert fägefaKenb" bebungen. ©er 33erfäufer
roiïï babutch z«m 3lulbrucE bringen, baß ber Häufer bie
SEßare fo zu nehmen habe, roie fte fieß auf ber ©äge
ergibt. ftroetfeOol iß etne berartige 33ebingung eine
©^ußmaßregel für ben 93erfäufer, aber hoch nur bil zu
einem geroiffen ©rabe SEßürbe ber 93etläufer bte befferen
93rettecfortimente zurüdbehalten ober nur foldhe 93löde
für ben 93erfdhnttt zu einem gegebenen Stuftrag aul»
roählen, bie oermutlid) beffere Srelterfortimente gar nicht
ergeben, fo roürbe er gegen „©reu unb ©tauben" han»
beln, benn et barf burch bie 3SBahl ber 93löcf» bie Qua»
lität ber 93relter zum Kacf)teH bei Häufetl nicht beein»
fluffen. @r muß b.'mnadh aueß eine angemeffene ßahl
©cbblödte mit zum 93erfdhnitt nehmen. 3lu^ ntüffen bie
«Bretter lantig. rote fonft üblich, geltefert roerben. ©rob»
aftige «Bretter, roenn fte ganz ftnb, gehen mit. ïïngefautte
ober ßarl riffige 33retter braucht ber Häufer nicht zu
nehmen. @1 finb btel «Mängel, bte fid) auf innere gehler
ber ©tämme beztehen unb erft nadh bem 33erfchnitt zum
33orfdhetn lommen. Hurz zufammengefaßt iß unter „fäge»
faKenb" etne unforlterte 95Bare zu oerßehen, in roeldber
aKe Sortimente oertreten ftnb, unb roobei bie oorfom»
menben befferen X-33retter in befeßeibener 3aßl mitzu»
nehmen ftnb. 3m großen ©ureßfeßnitt muß bie SEßare
blanl fern.

ülulroärtige Scolzßanblungen fteKen ßäußg bie 33e»
blngung : „unforttert, X=frei (ober brennborbfret)". Klan
oerßeßt barunter, baß audß ßter aKe 33löde oom Stamm
Zum 93erfcßnitt fur ben gegebenen Auftrag lommen. @cb»
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schöne Früchte ernten. Ungangbar sind die einzuschlagen-
den Wege zum Erfolge nicht, andere Industrien sind
auf dem Wege des Selbstschutzes schon vorausgegangen,
und das ist ein Glück für unsere schweizerische Volks-
wirschaft in den heutigen Krtegszeiten. Wenn überall
nach den im Bauhandwerke geltenden Prinzipien gear-
beitet worden wäre, so würde es heute schlecht um uns
stehen.

MeBedeutmMiu „msortiert": „msottiert
S-srci loder x-srci>": „msmictt sögeMend"

im Holzhandel.

Für Holzgroßhandlungen vereinfacht sich das Geschäft
des Einkaufs von Brettern durch Abschlüsse zur Liefe-

rung der ganzen Produktion des Sägewerks Unternehmers

für längere Zeit, die gewöhnlich auf ein halbes oder

ganzes Jahr bemessen ist. Es entstehen dadurch weniger
Spesen. Das Quantum wird auf ein „Ungefähr" einer

Anzahl Wagenladungen abgegrenzt. In der Regel handelt
es sich bei neuen Abschlüssen um die Fortsetzung der
bisherigen Geschäftsverbindung zu bisherigen oder neu

geregelten Preisen, oder auch um Wiederanknüpfung
früherer geschäftlicher Beziehungen, die unterbrochen worden

waren, weil man sich damals über die Preise nicht einigen
konnte. Beide Parteien sind gewöhnlich schon viele Jahre
miteinander bekannt und haben ein Interesse daran, sich

gegenseitig bei der Abwicklung der Geschäfte zufrieden

zu stellen, soweit dies eben im Holzgeschäft möglich ist.
Was nun den Ausfall der Schnittware nach Qualität
betrifft, so hängt derselbe viel von der Beschaffenheit des
dazu verwendeten Rundholzes ab. Der Sägewerksbesitzer
kann bei den öffentlichen, namentlich bei den schriftlichen
Verkäufen, nicht das kaufen, was er möchte,, er muß
vielmehr das in Kauf nehmen, was ihm der Zufall über-
läßt. Unvermeidlich ist, daß die verschiedenen Schläge
(Lose) in der Qualität ganz verschieden sein können. Es
ist deshalb auch ganz erklärlich, daß die Bretter in ihrer
Beschaffenheit manchmal erheblich voneinander abweichen.

Die Abschlüsse auf Lieferung haben deshalb für den

Käufer den weiteren Vorzug, daß er die Qualität nach

dem großen Durchschnitt erhält. Für den Verkäufer be-

steht der Vorteil darin, daß Beanstandungen seiner Liefe-

rungen nur seltener erfolgen, .weil sein Abnehmer durch

langjährige Aufkäufe in der Gegend mit den Verhält-
nisten vertraut geworden ist, und aus Erfahrung weiß
daß geringere Qualitäten, d. h. solche, die nur einen

kleinen Prozentsatz besserer Sortimente aufweisen, im
Laufe der Zeit wieder durch besseren Ausfall die Liefe-

rungen wieder ausgeglichen werden. Bei solchen Ab

schlössen wird in der Regel „unsortiert" bedungen, oder

wenn nichts besonders vereinbart ist, was bei Wieder-

holung derartiger Geschäfte häufig vorkommt, wird nach

Handelsbrauch und Gewohnheit die Lieferung in unsor-

tierter Ware, franko Verladestation des Verkäufers ver-

standen. Schöne Erdblöcke zu Schreinerwaren aufzu-

schneiden, oder bessere Sortimente auszuscheiden, um sie

nach anderer Seite zu verkaufen, ist selbstverständlich

während der Vertragsdauer nicht gestattet. Unter „un-
sortiert" ist demnach zu verstehen, daß der Gesamtan-

fall in „rein und halbrein", „gute" und „Ausschuß" zur
Ablieferung kommen müsse, wie sich ein solches aus den

Rundholzvorräten ergibt. Streng genommen müßte der

Lieferant die vorkommenden X-Bretter (Brennborde) zu-

rückbehalten, bessere X Bretter werden aber gewöhnlich

unbeanstandet mitgenommen. Derartige Abschlüsse werden

in der Regel von den Sammellagern, oder von solchen

auswärtigen Firmen gemacht, die in regelmäßigem Ver-

kehr mit ihren Verkäufern bleiben wollen. Differenzen
von Bedeutung, die eine spätere Geschäftsverbindung in
Frage stellen, gibt es bei reeller Lieferungsweise der
Produzenten selten. Die Vermeidung solcher liegt im
Interesse beider Teile.

Schwieriger gestaltet sich die Abwicklung der lau-
senden Geschäfte, wenn der auswärtige Käufer nur vor-
übergehend in Geschäftsverbindung mit dem Produzenten
tritt. Der Bruchteil der Produktion entspricht dann
selten dem großen Durchschnitt hinsichtlich der Qualität.
Je nachdem die Ware aus einem Holzschlage stammt, wird
sie besser oder geringer ausfallen. Den besseren Ausfall
wird sich der Käufer gerne gefallen lassen, während ein
geringerer Ausfall zu Beanstandungen führt. Der Käufer
ist leicht geneigt, höhere Anforderungen an die Qualität
zu stellen, als sie der Verkäufer bieten kann, ohne sich
zu schädigen. Er ist, ähnlich wie die Hausfrau, selten
mit dem Metzger zufrieden, der seinerseits vergeblich zur
Geltung zu bringen sucht, daß er das Schlachtvieh samt
Knochen kaufen und bezahlen mußte. Im Holzhandel
haben die Bretter im Durchschnitt immer zu viel Äste,
weil es eben keine Stämme ohne Äste gibt. Dadurch,
daß aber die Aste an den Stämmen ungleich verteilt
sind, gibt es, wenn auch eine kleinere Anzahl Bretter,
die wenig Aste oder auch gar keine Äste haben. Würde
man es, wie z. B. bei Kohlen, Erzen und anderen ähn-
lichen Naturprodukten, mit einer ziemlich gleichartigen
Beschaffenheit zu tun haben, würde es keinem Architekten
einfallen, schwer erfüllbare Bedingungen, wie z. B. „mög-
lichst astfrei" vorzuschreiben. Der Verkehr im Holzhandel
würde sich viel leichter abwickeln und Differenzen und
Streitigkeiten wären seltener. So lassen sich aber genaue
Grenzen für die vertragsmäßige Beschaffenheit gar nicht
ziehen. Es wird selten eine Sendung Bretter geben,
wobei nicht wenigstens ein kleinerer Teil vom Käufer
beanstandet werden kann. Der Handel mit Brettern ist
und bleibt eine reine Vertrauenssache, wobei namentlich
der Lieferant immer auf einige Nach ficht vom Empfänger
angewiesen ist. Stehen sich die beiden Parteien noch
fremd gegenüber, wird vom Sägewerksbesitzer nicht selten
„sägefallend" oder „Bretter wie sie in der Säge fallen"
oder „unsortiert sägefallend" bedungen. Der Verkäufer
will dadurch zum Ausdruck bringen, daß der Käufer die
Ware so zu nehmen habe, wie sie sich auf der Säge
ergibt. Zweifellos ist eine derartige Bedingung eine
Schutzmaßregel für den Verkäufer, aber doch nur bis zu
einem gewissen Grade Würde der Verkäufer die besseren
Brettecsortimente zurückbehalten oder nur solche Blöcke
für den Verschnitt zu einem gegebenen Auftrag aus-
wählen, die vermutlich bessere Brettersortimevte gar nicht
ergeben, so würde er gegen „Treu und Glauben" han-
deln, denn er darf durch die Wahl der Blöcke die Qua-
lität der Bretter zum Nachteil des Käufers nicht beein-
flussen. Er muß demnach auch eine angemessene Zahl
Erdblöcke mit zum Verschnitt nehmen. Auch müssen die
Bretter kantig, wie sonst üblich, geliefert werden. Grob-
astige Bretter, wenn sie ganz sind, gehen mit. Angefaulte
oder stark rissige Bretter braucht der Käufer nicht zu
nehmen. Es sind dies Mängel, die sich auf innere Fehler
der Stämme beziehen und erst nach dem Verschnitt zum
Vorschein kommen. Kurz zusammengefaßt ist unter „säge-
fallend" eine unsortierte Ware zu verstehen, in welcher
alle Sortimente vertreten sind, und wobei die vorkom-
wenden besseren X-Bretter in bescheidener Zahl mitzu-
nehmen sind. Im großen Durchschnitt muß die Ware
blank sem.

Auswärtige Holzhandlungen stellen häufig die Be-
dtngung: „unsortiert, X-frei (oder brennbordfrei)". Man
versteht darunter, daß auch hier alle Blöcke vom Stamm
zum Verschnitt fur den gegebenen Auftrag kommen. Erd-
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blöde ober fonft fd)öne 93IödCe bütfen nicht für anbere
groecîe jurücibehalten roerben. ®te HBare muß gut ge=

pflegt, muff alfo im großen Suräffe^nttt blanf fein,
©tarf grobaftige Fretter, aud) roenn fie fantig unb ganj
ftnb, gälten ju X-Srettern 3fm übrigen muß baS ge»

rtngfte Srett immer noch bem Segtiff „HluSfdjuß" ent»

fpredjen. 2)te SBare foü bemnad) fägefaßenb jufammen»
gefaxt fein auè ben ©oxiimeoten „rein unb hdbreln",
„gute" unb „HluSfchuß". ©ipfelblöcfe roerDen jroccf»

mäßig ju Hiftenbretiern aufgefüllten unb als folche ge=

trennt oerfauft. S)et HluSbrud: „unforttert X-fret" roirb
hauptfächlich beSroegen geroählt, um HJltßoerfiänbniffen

ju begegnen, roenn bisher ortsüblich unter „unforttert"
bie befferen X-Sretter mitgeliefert mürben.

Das Blauwerden des Bolzes.
Son ber Slaufäule roerben tjauptfäci^HA nur bie

kabelböljer befallen, fte tritt nur am @plintt)olje, nie

im Hern auf. Sin Saubhöljern finbet fie fich nur bei ber
HIfpe unb Suche ganj oereinjeit. Hlach ben gemachten
Untecfuchungen fommt Slaufäule foroobl am ftetjenben j

rote am liegenben fioTje oor, bei ber gicijte faft nur am
ungefc^lage'nen. Hin fiebenben Hiefern ift fte nid^t nur
an trocfenen unb abgeftorbenen, na et) bem Sobe noch

länger im HBatbe oerbiiebenen, fonbern aud) an rroef)

lebenben, aber frärdelnben unb im Hlbfterben begriffenen
©tämmen beobachtet roorbett. ©rfahrungSgemäß tritt
baS Serblauen ber abfterbenben ©tämme nur im ©ommer,
nie im SBmter auf; bie eingefchlagenen, im SBlnter ab»

geftorbenen ©tämme oerblauen balb nacf) bem @tnfd|lagen
beim Sagern im S&albe. Hin Slihftämmen, an ange»
brannten Hiefern mit noch grüner Hrone, an Tonnen»
fccßfiämmen, an ben rourjelfaulen, abfterbenben Htefern
auf alten Hlcferbööef, auf Oxtftetn, auf naffen, Icßlecht

burdjUifteten Söben trete baS Slauroerben an ftetjeriben
©tämmen am meiften ein. Him meiften oerblaut baS in
ber ©ûfijeit etnge'äjlagene, aufgearbeitet unb ungefd|ält
im SCBalöe lagernbe tpolj. ©aS Serblauen ber einge»

fdjlagmen Hteferrcftämme begtnnt fietS an ben ftarï be»

rtnbeten untern ©tammpartien, roäbtetib bie bünnrtnbu
geren, roafferreidjen ßopfenben fid) länger roetß erhalten.
Set ben gefchälten Stämmen jeigett fich bie elften Hin»

fänge ber Slaufäule fietS auf ben freigelegten ©plint»
holjfiretfen, roährenb öa§ £)olj unter bem Saft noch

roeiß ift. Sßährenb bie Setblauung beS ©pltnteS bei
bem gefchälten £>olje junächft nur oberflächlich ift, bringt
bei bem fdfon ftärfer auSgeirccfneten unb riffig geroor»
benen fpolje in Slaufäule leicht oon ben Hüffen aus in
bie inneren, trocEenen ©plinti)oljitnge ein unb feßreitet
bann ber HluStrocfnung folgenb oon innen nach außen
oor. Überall roo Sorfenfäfer bte Hîtnbe befaüen haben,
beginnt auch bte Slaufäule uub folgt ben Sohrgängen
in baS gnnete bes froljeS. Ignnen aber, ob am flehen»
ben ober am liegenben |)olje, oermag bie Slaufäule nur
an halbtrodenem Çolje anzutreten, in frifchem unb ge=

funbem lebenbem £>olje finbet man oerblauten ©pltnt
ebenfo roenig, rote am fchnel! auSgetrocîneten Çolje. Him
meiften tritt bie Slaufäule in Hieoteren auf, roo nur
roenig burchforfiet unb baher bas ïrânïelnbe Material
nicht recht jettig entfernt roorben ift. gm |janbel ift
blaufaules, nicht routmfiichigeS £>olj nur als Srelterroare
ber erften ©orte auSgefchloffen, nicht aber als Hantlfolj
unb für Sretter geringerer Qualität.

Sie Utfgdje ber Slaufäule ift ein plj SlaueS £>oIj
hat gertngere SBafferaufnahmefâhigîett, etroaS größere
©rueffeftigfeit ' unb größeres Htaumgeroicht, aber etroaS
geringere ©paltfeftigïeit als roeißeS £olj. ©iefe Unter»
fdjiebe finb aber fo gering, baß man in bem Slauroerben

eine ©djäbtgung ber gefiigfeitSetgenfchaften beS £>o!jeS
nicht erblicEen Eann. Hiad) btefen für baS blaue ©pltnt»
holj fefifiehenben günfiigen ©rgebniffen bejüglich fetner
tedjntfchen ©igenfdjaften laffen fich bte oielerortS gehanb»
habten SerroenbungSbefd)ränfungen nicht mehr rechtfer»
tigen. @S ift oielmehr baran fefijuhalten, baß baS nadh
bem (Schnitt blau ober grau geroorbene §olj als gefunb
ju betrachten ift unb nur als Schönheitsfehler gelten
!ann, ber alletbingS ju erftfloffiger Srelterroare unb jur
Setroenbung als bcffereS ©freiner-, tnSbefonbere als
SWöbelfchretnerholj, ungeeignet macht. Sejügltch beS auf
bem ©tamme ober burch längeres Sagern im SBalbe
blau geroorbenen ÇoljeS roirb ber 2Bert baoon abhän»
gen, ob ber ©ptint etroa ootn Häferfraß oerteht ift unb
rote lange baS §olj im SBalbe gelagert hat.

3US ©egenmittel gegen baS Setblauen ber Hiefern
auf bem ©tamme lommen in Srage: redhtjeitig begin»
nenbe, fräfiige ©urchforfiungen unb fiärfere SotalttätS»
hiebe, bte nicht nur baS bereits tote, fonbern auch baS
erfahrungsgemäß in rächfter Qett abfterbenbe 3Jîaterial
entfernen. Sejügltch ber SorbeugungSmoßregeln, gegen
baS Setblauen beS eingefchlagenen £>oljeS muß jroifchen
bem im SBlnter eingefchlagenen .polje unb bem in ber
©aftjeft gefällten fEßinbbruchholje untergeben roerben :

SUIeS im HBinter eingefchlagene Hiefernbolj ift jeitig, aber
nicht oor Segtnn beS îfrofteS, aufjuarbeiten, ju oerîau»
fen, balbigfi abjufahren unb auf bie ©äge ju bringen.
®ic frifchen ©chniftroaren finb auf ben Sagerplähen in
hohen, bem SößinDe ausgefegten Stapeln aufjufehen. ßu
ben 3roif(f)05ilagern ftnb nur trocter.e nnb female Seiften
ju oerroenben. 3ft baS Hluffdhneiben oor ber Slaujett
nicht möglich, fo finb bte ©tämme mit fRinbe unter
Sßaffer aufjuberoahren, um baS HluStrocfnen ju oerhtn»
bem unb bie in ben Çoljjetlen aufgefpetcherten fRoh»
ftoffe auëjnlaugen.

3ft HB äffet nicht jur Serfügung, bann Hlufftapeln
ber ungefchälten ©tämme in höh"" ©tapeln in Irocfener,
luftiger Sage. Hann baS £olj nicht fofort abgefahren
roerben, muß eS oielmehr noch etnige fm HBaibe
liegen bleiben, bann ifi eS möglichft oor bem 1. Sflai
ju fdjäten, aber fo, baß ber Saft erhalten bleibt; län»

gere Qeit im HBalbe lagernbeS SöinterfällungSholj ift
auf Unterlagen im ©chatten ber Hülholjbeftänbe ober
beS UnterholjeS aufjufchichten.

$n ber Hahljett eingefchlageneS Çolj, HBtnbbrüdje
unb HBtnbroürfe finb oor ber Hlufarbeiturg junä^ft eine

3eitlang mit ber Hrone liegen ju Icffen, nad) ber Hluf»

arbeitung aber, roenn fte nicht balb abgefahren roerben
fönnen, in ber Hiinbe an fchattigen Orten auf Unterlagen
aufjuftapeln.

33te ^imflächen finb eoentuetl mit antifeptifdhen HJÎit»

teln ju beftretdjen, um baS HluStrocfnen ju oerhinbern.
^olj. bei bem eS auf baS Serblauen nicht fo fehr

anfommt, rote ©ruben», Sau, Qeüuiofe', Srennholj tc.,
ifi ber befferen HluStrocfnung holüer ju fdjälen.

HlufgearbeiteteS gichtenholj, baS nicht fogletch abge»

fahren roerben Eann, ift am beften nicht ju idjälen unb
an fchattigen, luftigen Orten auf Unterlagen aufjuftopeln.

Qn otelen HBalbrcoleren gilt als bieSbejügliche ©ene»

ralregel: ©chälen beS HBtnterfjoljeS bis jum 1. 9Rat.

Umcbiedene».
3irc»ttnftaU <Sih»BhJ. (Horr.) ®er fantonale gonbS

jur ©tbauung einer fd)rot)jetifchen ^rrenanfialt betrug
bis ©nbe 1914 bie ©umme oon 253,364 gr. ®er Sau»
fonbS oermehrte ftd) pro 1914 um 19,603 gr.
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blocke oder sonst schöne Blöcke dürfen nicht für andere
Zwecke zurückbehalten werden. Die Ware muß gut ge-

pflegt, muß also im großen Durchschnitt blank sein.
Stark grobastige Breiter, auch wenn sie kantig und ganz
sind, zählen zu X-Brettern Im übrigen muß das ge-

ringfte Brett immer noch dem Begriff „Ausschuß" ent-
sprechen. Die Ware soll demnach sägefallend zusammen-
gefaßt sein aus den Sortimenten „rein und halbrein",
„gute" und „Ausschuß". Gipfeiblöcke werden zwcck-

mäßig zu Kistenbrettern ausgeschnitten und als solche ge-

trennt verkauft. Der Ausdruck „unsortiert X-frei" wird
hauptsächlich deswegen gewählt, um Mißverständnissen
zu begegnen, wenn bisher ortsüblich unter „unsortiert"
die besseren X-Bretter mitgeliefert wurden.

va; SlaumrOen à bàî.
Von der Blaufäule werden hauptsächlich nur die

Nadelhölzer befallen, sie tritt nur am Splintholze, nie

im Kern auf. An Laubhölzern findet sie sich nur bei der
Aspe und Buche ganz vereinzelt. Nach den gemachten
Untersuchungen kommt Blaufäule sowobl am stehenden ^

wie am liegenden Holze vor, bei der Fichte fast nur am
ungeschlagenen. An stehenden Kiefern lst sie nicht nur
an trockenen und abgestorbenen, noch dem Tode noch

länger im Walde verbliebenen, sondern auch an noch

lebenden, aber kränkelnden und im Absterben begriffenen
Stämmen beobachtet worden. Erfahrungsgemäß tritt
das Verblauen der absterbenden Stämme nur im Sommer,
nie im Winter auf; die eingeschlagenen, im Winter ab-

gestorbenen Stämme verblauen bald nach dem Einschlagen
beim Lagern im Walde. An Blitzstämmen, an ange-
brannten Kiefern mit noch grüner Krone, an Nonnen-
fcaßstämmen, an den wurzelfaulen, absterbenden Kiefern
aus alten Ackerböden, auf Ortstein, auf nassen, schlecht

durchlüfteten Böden trete das Blauwerden an stehenden
Stämmen am meisten ein. Am meisten verblaut das in
der Sofizei! eingeschlagene, aufgearbeitet und ungeschält
im Waide lagernde Holz. Das Verblauen der einge-
schlagenen Ktefernstämme beginnt stets an den stark be-

rindeten untern Stammpartien, während die dünnrindi
geren, wasserreichen Zopfenden sich länger weiß erhalten.
Bei den geschälten Stämmen zeigen sich die ersten An-
sänge der Blaufäule stets auf den freigelegten Splint-
holzstretfen, während das Holz unter dem Bast noch

weiß ist. Während die Verblauung des Splintes bei
dem geschälten Holze zunächst nur oberflächlich ist, dringt
bei dem schon stärker ausgetrockneten und rissig gewor-
denen Holze in Blaufäule leicht von den Riffen aus in
die inneren, trockenen Splintholzringe ein und schreitet
dann der Austrocknung folgend von innen nach außen
vor. Überall wo Borkenkäfer die Rinde befallen haben,
beginnt auch die Blaufäule und folgt den Bohrgängen
in das Innere des Holzes. Innen aber, ob am stehen-
den oder am liegenden Holze, vermag die Blaufäule nur
an halbtrockenem Holze aufzutreten, in frischem und ge-
sundem lebendem Holze findet man verblauten Splint
ebenso wenig, wie am schnell ausgetrockneten Holze. Am
meisten tritt die Blaufäule in Revieren auf, wo nur
wenig durchforstet und daher das kränkelnde Material
nicht rechtzeitig entfernt worden ist. Im Handel ist
blaufaules, nicht wurmstichiges Holz nur als Bretterware
der ersten Sorte ausgeschlossen, nicht aber als Kantholz
und für Bretter geringerer Qualität.

Die Ursache der Blaufäule ist ein Pilz Blaues Holz
hat geringere Wafferausnahmefähigkeit, etwas größere
Druckfestigkeit und größeres Raumgewicht, aber etwas
geringere Spaltfestigkeit als weißes Holz. Diese Unter-
schiede sind aber so gering, daß man in dem Blauwerden

ein? Schädigung der Feftigkeitseigenschaften des Holzes
nicht erblicken kann. Nach diesen für das blaue Splint-
holz feststehenden günstigen Ergebnissen bezüglich setner
technischen Eigenschaften lassen sich die vielerorts geHand-
habten Verwendungsbeschränkungen nicht mehr rechtfer-
tigen. Es ist vielmehr daran festzuhalten, daß das nach
dem Schnitt blau oder grau gewordene Holz als gesund
zu betrachten ist und nur als Schönheitsfehler gelten
kann, der allerdings zu erstklassiger Brelterware und zur
Verwendung als besseres Schreiner-, insbesondere als
Möbelschreinerholz, ungeeignet macht. Bezüglich des auf
dem Stamme oder durch längeres Lagern im Walde
blau gewordenen Holzes wird der Wert davon abhän-
gen, ob der Splint etwa vom Käferfraß verletzt ist und
wie lange das Holz im Walde gelagert hat.

Als Gegenmittel gegen das Verblauen der Kiefern
auf dem Stamme kommen in Frage: rechtzeitig begin-
nende, kräftige Durchforftungen und stärkere Totalitäts-
hiebe, die nicht nur das bereits tote, sondern auch das
erfahrungsgemäß in nächster Zeit absterbende Material
entfernen. Bezüglich der Vorbeugungsmaßregeln, gegen
das Verblauen des eingeschlagenen Holzes muß zwischen
dem im Winter eingeschlagenen Holze und dem in der
Saftzeit gefällten Windbruchholze unterschieden werden:
Alles im Winter eingeschlagene Kiefernholz ist zeitig, aber
nicht vor Beginn des Frostes, aufzuarbeiten, zu verkau-
sen, baldigst abzufahren und auf die Säge zu bringen.
Die frischen Schnittwaren sind auf den Lagerplätzen in
hohen, dem Winve ausgesetzten Stapeln auszusetzen. Zu
den Zwischenlagern sind nur trockene und schmale Leisten
zu verwenden. Ist das Ausschneiden vor der Blauzeit
nicht möglich, so sind die Stämme mit Rinde unter
Waffer aufzubewahren, um das Austrocknen zu oerhin-
dern und die in den Holzzellen aufgespeicherten Roh-
stoffe auszulaugen.

Ist Waffer nicht zur Verfügung, dann Ausstapeln
der ungeschälten Stämme in hohen Stapeln in trockener,
luftiger Lage. Kann das Holz nicht sofort abgefahren
werden, muß es vielmehr noch einige Zeit im Walde
liegen bleiben, dann ist es möglichst vor dem 1. Mai
zu schälen, aber so, daß der Bast erhalten bleibt; län-
gere Zeit im Walde lagerndes Winterfällungsholz ist
auf Unterlagen im Schatten der Altholzbestände oder
des Unterholzes aufzuschichten

In der Kahlzeit eingeschlagenes Holz, Windbrüche
und Windwürfe sind vor der Aufarbeitung zunächst eine

Zeitlang mit der Krone liegen zu lassen, nach der Auf-
arbeitung aber, wenn sie nicht bald abgefahren werden
können, in der Rinde an schattigen Orten auf Unterlagen
aufzustapeln.

Die Hirnflächen sind eventuell mit antiseptischen Mit-
teln zu beftreichen, um das Austrocknen zu verhindern.

Holz, bei dem es auf das Verblauen nicht so sehr
ankommt, wie Gruben-, Bau, Zellulose-, Brennholz :c.,
ist der besseren Austrocknung halber zu schälen.

Aufgearbeitetes Fichtenholz, das nicht sogleich abge-
fahren werden kann, ist am besten nicht zu schälen und
an schattigen, luftigen Orten auf Unterlagen aufzustapeln.

In vielen Waldrevieren gilt als diesbezügliche Gene-
ralregel: Schälen des Winterholzes bis zum 1. Mai.

ìlîttààe».
Irrenanstalt Sîhwyz. (Korr.) Der kantonale Fonds

zur Erbauung einer schwyzerischen Irrenanstalt betrug
bis Ende 1914 die Summe von 253,364 Fr. Der Bau-
fonds vermehrte sich pro 1914 um 19,603 Fr.
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